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§ 32a MarkenSchG
 MarkenSchG - Markenschutzgesetz 1970

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2023

Wer nach Maßgabe von Unionsvorschriften zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geogra schen Angaben

oder nach österreichischen Rechtsvorschriften einschließlich internationaler Übereinkünfte, denen die Union oder die

Republik Österreich angehört, berechtigt ist, aufgrund einer Ursprungsbezeichnung oder geogra schen Angabe die

Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, kann die Löschung der Marke beantragen, sofern der Antrag auf

Eintragung der Ursprungsbezeichnung oder geogra schen Angabe vorbehaltlich deren späterer Eintragung bereits vor

dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke gestellt wurde.

In Kraft seit 14.01.2019 bis 31.12.9999
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